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Schkopau, 12.10.2010 
Gemeinde Schkopau           
Vorsitzender des Gemeinderates der Gemeinde Schkopau 
 

Bekanntmachung 
 
Einladung 
 
Zu der 10. ordentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schkopau lade ich Sie am 

 
Dienstag, den 26.10.2010 um 18:30 Uhr 

nach 06258 Schkopau, Schulstraße 18, Bürgerhaus, Ratssaal   
 
herzlich ein. 
 

Tagesordnung: 

 
I. Öffentlicher Teil 
TOP    1 .  Eröffnung der Sitzung       
TOP    2 .  Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung der Mitglieder, Anwesenheitsfeststellung, 

Feststellung der Beschlussfähigkeit       
TOP    3 .  Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 9. 

Gemeinderatssitzung vom 17.08.2010 und Erörterung offener Punkte       
TOP    4 .  Bekanntgabe über Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung vom 17.08.2010 im 

nichtöffentlichen Teil       
TOP    5 .  Einwohnerfragestunde       
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TOP    6 .  Verpflichtung Gemeinderäte OT Wallendorf       
TOP    7 .  Feststellung der Tagesordnung       
TOP    8 .  Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen und wichtiger Angelegenheiten durch den 

Bürgermeister       
TOP    9 .  Berichte aus den Ausschüssen, Zweckverbänden und anderen Beteiligungen der 

Gemeinde Schkopau       
TOP    10 .  1. Änderung der Hauptsatzung 

Vorlage: I/015/2010       
TOP    11 .  Ortschaftsverfassung       
TOP    12 .  Kommunale Wohnungen       
TOP    13 .  Haushalt 2011       
TOP    14 .  Mitlaufende Kalkulation       
TOP    15 .  Genossenschaft "Kommunale IT-Union"       
TOP    16 .  Stand: Zentrale Service-Station       
TOP    17 .  Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe - Veranstaltung in der 

Barockkirche Burgliebenau 
Vorlage: I/014/2010       

TOP    18 .  Bebauungsplan Nr. 3/6 "Am Wachtberg" der Gemeinde Schkopau, OT Ermlitz - 1. 
Änderung und Zusammenführung der Bebauungspläne Nr. 3 "Am Wachtberg Ost" 
und  Nr. 4 "Am Wachtberg West" 
Vorlage: III/020/2010       

TOP    19 .  Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser (TSF-W) für die 
Ortsfeuerwehr Bündorf 
Vorlage: IV/011/2010       

TOP    20 .  Umbau des vorhandenen TSF der Ortsfeuerwehr Schkopau 
Vorlage: IV/012/2010       

TOP    21 .  Kooperationsverträge (mitz, ERZ und Freundeskreis)       
TOP    22 .  Stand der Entwicklung Essenszuschuss       
TOP    23 .  Anfragen       
TOP    24 .  Sonstiges       
 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
TOP    25 .  Genehmigung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der 9. 

Gemeinderatssitzung vom 17.08.2010       
TOP    26 .  Verkauf eines Grundstückes in der Gemarkung Hohenweiden 

Vorlage: III/021/2010       
TOP    27 .  Abschluss eines Erbbaupachtvertrages 

Vorlage: III/022/2010       
TOP    28 .  Anfragen       
TOP    29 .  Sonstiges       
 
 
 
Wilfried Eckl 
Vorsitzender des Gemeinderates 
 
 
*************************************************************************** 
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Landesamt für Vermessung und     Halle(Saale), 08.10.2010 

Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 

Tel. 0345-6912-244 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG in Verbindung mit dem 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – VerkFlBerG 

Sonderungsplan-Nr. V25-20358-2010 
 

In der Gemeinde Schkopau, Gemarkung Röglitz, Flur 1, Flurstücke 237/31, 238/30, 
239/30, 30/2, 29/3 u. 27/2 ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung 
unvermessener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz) vom 
20.Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) in Verbindung mit dem 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.Oktober 2001 (BGBl. I S. 2716) - jeweils in der 
gültigen Fassung - eingeleitet worden.  

Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen und anderen 
öffentlich genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. Sonderungsbehörde ist das 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt. 

Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwendeten 
Unterlagen liegen  

vom 18.10.2010 bis 17.11.2010 

während der Öffnungszeiten im Geokompetenz-Center des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Neustädter Passage 15, 06122 Halle 
(Saale) zur Einsicht aus.  

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt: 

Mo., Di., Mi., Do.  von 8.00 bis 18.00 Uhr 

Fr.    von 8.00 bis 15.00 Uhr. 

Alle Planbetroffenen können innerhalb des o.g. Zeitraumes den Entwurf des 
Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwendeten Unterlagen einsehen und 
Einwände gegen die Feststellungen zu den dinglichen Rechtsverhältnissen beim Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt erheben. Planbetroffene sind die 
Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von 
Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. 

Das Gleiche gilt für Anmelder von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz 
oder aus Restitution (§11 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber 
beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken oder von Rechten an diesen 
Grundstücken. 

Die Einwände sind nur bei der Sonderungsbehörde unter der oben genannten Anschrift 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Im Auftrag 

gez.Thorsten Seeck 

 
*************************************************************************** 
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Landesamt für Vermessung und     Halle(Saale), 11.10.2010 

Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 

Tel. 0345-6912-366 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG in Verbindung mit dem 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – VerkFlBerG 

Sonderungsplan-Nr. V25-21321-2010 
 

In der Gemeinde Schkopau, Gemarkung Korbetha, Flur 2, Flurstück 726 ist ein 
Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und überbauter Grundstücke 
nach der Karte (Bodensonderungsgesetz) vom 20.Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) in 
Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.Oktober 2001 
(BGBl. I S. 2716) - jeweils in der gültigen Fassung - eingeleitet worden.  

Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen und anderen 
öffentlich genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. Sonderungsbehörde ist das 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt. 

Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwendeten 
Unterlagen liegen  

vom 18.10.2010 bis 17.11.2010 

während der Öffnungszeiten im Geokompetenz-Center des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Neustädter Passage 15, 06122 Halle 
(Saale) zur Einsicht aus.  

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt: 

Mo., Di., Mi., Do.  von 8.00 bis 18.00 Uhr 

Fr.    von 8.00 bis 15.00 Uhr. 

Alle Planbetroffenen können innerhalb des o.g. Zeitraumes den Entwurf des 
Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwendeten Unterlagen einsehen und 
Einwände gegen die Feststellungen zu den dinglichen Rechtsverhältnissen beim Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt erheben. Planbetroffene sind die 
Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von 
Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. 

Das Gleiche gilt für Anmelder von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz 
oder aus Restitution (§11 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber 
beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken oder von Rechten an diesen 
Grundstücken. 

Die Einwände sind nur bei der Sonderungsbehörde unter der oben genannten Anschrift 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Im Auftrag 

gez.Thorsten Seeck 

 
 
*************************************************************************** 
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Gemeinde Schkopau 
Schulstraße 18 
06258 Schkopau 

 
Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 

 
Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes Merseburg vom 08. Oktober 2010                           
(7. Jahrgang / Nummer 8) liegt zur Einsichtnahme im Haupt- und Sozialamt der Gemeinde 
Schkopau, Zimmer 30, Schulstraße 18 in 06258 Schkopau bereit. 
 
Die Auslegung erfolgt vom 18. Oktober 2010 bis einschließlich zum 26. Oktober 2010. 
 
 
INHALT          Seite 
 
Bekanntmachung der Sitzung der Verbandsversammlung am 27.10.2010  1 
 
Beschlüsse der Verbandsversammlung am 08.09.2010    2 
 
6. Änderungssatzung zur Verbandssatzung      3 
 
Impressum          1 
 
 
Während der folgenden Dienststunden können die Unterlagen eingesehen werden: 
 

Montag  08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Dienstag  08:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Donnerstag  08:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag   08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 
 
*************************************************************************** 
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Herausgeber:  Druck / Layout: 
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Das Jahresabonnement kostet 20,00 Euro. Diese sind im 
Voraus bar oder per Überweisung zu entrichten. Die 
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Verantwortlich:    
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